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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 070-2015

Vorstossart: Interpellation

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2015.RRGR.248

Eingereicht am: 05.03.2015

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Trüssel

 

 

  

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Nein 

RRB-Nr.:  

Direktion: Bau-, Verkehrs

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Stilllegung Mühleberg: Kantonsrelevante Fragen

Anlässlich der Veranstaltung vom 3.

ergeben sich aus den publik gemachten Zahlen einige Fragen

schlüssig zu beantworten sind.

Das Vorgehen und die transparente Informationspolitik der BKW und der Regierung sollen an 

dieser Stelle als sehr vorbildlich gelobt werden. Da der Stilllegungsentscheid sämtliche Bevölk

rungsteile des Kantons stark beschäftigt, egal o

lich, wenn zu den wesentlichen Schlüsselfragen präzise Antworten vorliegen.

Gemäss Information wird die Stilllegung aus dem Stilllegungsfonds finanziert. 

schätzten 800 Mio. Franken 

aus dem Fonds berappt. 

Es wird davon ausgegangen, dass ab 2019 während 15 Jahren ca. 200 Leute an der Stilllegung 

mitarbeiten, zunächst BKW-

– je weiter die Stilllegung fortgeschritten ist

men. 
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Stilllegung Mühleberg: Kantonsrelevante Fragen 

Anlässlich der Veranstaltung vom 3. März 2015 bezüglich der Stilllegung des AKW Mühleberg 

ergeben sich aus den publik gemachten Zahlen einige Fragen, die auf den 

zu beantworten sind. 

ransparente Informationspolitik der BKW und der Regierung sollen an 

dieser Stelle als sehr vorbildlich gelobt werden. Da der Stilllegungsentscheid sämtliche Bevölk

rungsteile des Kantons stark beschäftigt, egal ob positiv oder negativ, ist es sicherlich 

wenn zu den wesentlichen Schlüsselfragen präzise Antworten vorliegen.

Gemäss Information wird die Stilllegung aus dem Stilllegungsfonds finanziert. 

Franken wird die Betreiberin (BKW) bezahlen müssen, die andere Hälfte wird 

Es wird davon ausgegangen, dass ab 2019 während 15 Jahren ca. 200 Leute an der Stilllegung 

-eigene Leute, die zum Teil umgeschult werden müssen

weiter die Stilllegung fortgeschritten ist – der Anteil externer Fachleute 
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2015 bezüglich der Stilllegung des AKW Mühleberg 

die auf den ersten Blick nicht 

ransparente Informationspolitik der BKW und der Regierung sollen an 

dieser Stelle als sehr vorbildlich gelobt werden. Da der Stilllegungsentscheid sämtliche Bevölke-

ist es sicherlich sachdien-

wenn zu den wesentlichen Schlüsselfragen präzise Antworten vorliegen. 

Gemäss Information wird die Stilllegung aus dem Stilllegungsfonds finanziert. Die Hälfte der ge-

Betreiberin (BKW) bezahlen müssen, die andere Hälfte wird 

Es wird davon ausgegangen, dass ab 2019 während 15 Jahren ca. 200 Leute an der Stilllegung 

mgeschult werden müssen, danach wird 

r Fachleute immer mehr zuneh-



Kanton Bern 

Letzte Bearbeitung: 31.03.2015 / Version: 3 / Dok.-Nr.: 102416 / Geschäftsnummer: 2015.RRGR.248 Seite 2 von 2 

Nicht klassifiziert 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Werden die Lohnkosten der BKW-eigenen Leute aus den 800 Mio. Franken finanziert oder 

kommen diese Lohnkosten zu den Stilllegungskosten dazu? 

2. 200 Mitarbeiter für 15 Jahre ergibt eine totale Lohnsumme von 500 bis 600 Mio. Franken. 

Das heisst: Für Bagger, Spezialisten und Entsorgungskosten und dergleichen bleiben 200 

bis 300 Mio. Franken für 15 Jahre. Reicht dies aus, um das AKW stillzulegen, oder kommen 

grosse finanzielle Risiken auf den Kanton zu? 

3. Kann die BKW das Stilllegungsrisiko in eine Tochtergesellschaft auslagern und diese notfalls 

liquidieren? 

4. Wer trägt letztlich die Kosten für den Fall, dass Punkt 3 realisiert werden könnte? 

5. Wäre es sinnvoll, höhere Rückstellungen seitens BKW zu verlangen, um das Risiko eines 

finanziellen Schadens zu minimieren? 

6. Gibt es Erfahrungswerte zur Frage, was der Rückbau eines vergleichbaren AKW kostet? 

7. Wurde ein Vorschlag ausgearbeitet, um Reste zum Teil als Art Zeitzeugen und/oder Mahn-

mal stehen zu lassen? 

Begründung der Dringlichkeit: Aufgrund der Risiken und weil möglichst rasch Planungssicherheit 

für den Kanton als Eigner bestehen sollte, wird Dringlichkeit verlangt. 


